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Einbürgerungsstatistik 

A Erläuterungen 

Allgemeine Angaben 

Allgemeine Angaben zur Statistik 
Die Einbürgerungsstatistik weist die im Laufe des Be-
richtsjahres vollzogenen Einbürgerungen von Auslände-
rinnen und Ausländern nach. 

Zweck und Ziele der Statistik 

Die Einbürgerungsstatistik wird jährlich durchgeführt, um 
für Belange des Staatsangehörigkeitsrechts, der Einbür-
gerungspolitik und der Verwaltung Zahlen über die Per-
sonen zu erhalten, die die deutsche Staatsangehörigkeit 
durch Einbürgerung erhalten haben. 

Rechtsgrundlagen 

– Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2847). Erhoben werden die Angaben zu 
§ 36 Abs. 2 StAG. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus 
§ 36 Abs. 4 StAG in Verbindung mit § 15 BStatG. 

– Gesetz zur Verminderung der Staatenlosigkeit vom 
29. Juni 1977 (BGBl. I  S. 1101), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1618). 

– Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer 
im Bundesgebiet (HAuslG) in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch  
Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1950). 

– Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
(GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2022 (BGBl I S. 2478). 

Erhebungsmethodik 

Die Statistik wird aus den Angaben erstellt, die die Ein-
bürgerungsbehörden dem Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg übermitteln. Es werden die im Laufe des Be-
richtsjahres vollzogenen Einbürgerungen von Auslände-
rinnen und Ausländern nach bisheriger Staatsangehörig-
keit, Rechtsgrund der Einbürgerung, Aufenthaltsdauer, 
Alter, Geschlecht und Familienstand nach fortbestehen-
der bzw. nicht fortbestehender Staatangehörigkeit nach-
gewiesen. 

Für die Einbürgerungsverfahren der in Deutschland le-
benden Ausländerinnen und Ausländer sind die 

Einbürgerungsbehörden der Länder zuständig, für die 
Einbürgerung im Ausland lebender Personen das Bun-
desverwaltungsamt in Köln, sofern die Voraussetzungen 
vorliegen. 

Die Einbürgerungsstatistik ist nach § 36 StAG eine 
Bundesstatistik und es werden die Angaben nach Ab-
satz 2 erhoben. 

Durch Artikel 3 § 1 des Gesetzes zur Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 wurde 
§ 6 StAngRegG aufgehoben. Damit entfallen die An-
spruchseinbürgerungen von Aussiedlern ab  
1. August 1999, wodurch ein Vergleich der Ergebnisse 
der Einbürgerungsstatistik ab 1999 mit den Vorjahren 
nur eingeschränkt möglich ist. 

Das ab 1. Januar 2000 gültige Staatsangehörigkeits-
gesetz regelt durch § 4 Abs.3, dass Kinder nichtdeut-
scher Eltern unter bestimmten Voraussetzungen mit der 
Geburt im Inland die deutsche Staatsangehörigkeit er-
werben und somit kein Einbürgerungsverfahren erforder-
lich ist. 

Im Statistischen Verbund der Statistischen Landesäm-
ter und des Statistischen Bundesamtes wurden bis zum 
Berichtsjahr 2017 in der Bevölkerungsstatistik landes-
spezifische Lösungen gefunden, um der Geheimhaltung 
gemäß §16 Bundesstatistikgesetz gerecht zu werden. 
Mit den immer flexibleren Angeboten in Datenbanken 
und dem wachsenden Interesse an kleinräumigen Daten 
stoßen diese Regelungen bei der Einbürgerungsstatistik 
an ihre Grenzen. Deshalb wurden ab dem Berichtsjahr 
2018 die Geheimhaltungsvorschriften für diese Statistik 
bundesweit vereinheitlicht. Dabei werden Merkmale in 
Tabellen bei Bedarf vergröbert und ggf. Tabellenfelder 
gesperrt. Das Datenangebot wird zukünftig mithilfe eines 
automatisierten Geheimhaltungsverfahren weiter flexibili-
siert – die Arbeiten zur Einführung dieses Verfahren lau-
fen derzeit. 

Ab Mitte März 2020 wurden zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie auch in den Einbürgerungsbehörden 
Maßnahmen zur Kontaktreduzierung umgesetzt, sodass 
weniger Termine vergeben werden konnten. In einigen 
Fällen mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ein-
bürgerungsbehörden andernorts aushelfen, um die Fol-
gen der Pandemie zu bewältigen. Bei der Bearbeitung 
von Einbürgerungsanträgen kam es somit im Jahr 2020 
teilweise zu verlängerten Wartezeiten und Verfahrens-
dauern. Darüber hinaus war es für Einbürgerungsbewer-
berinnen und -bewerber im Jahr des Ausbruchs der 
Corona-Pandemie schwieriger benötigte Nachweise, wie 
z.B. Sprach- und Integrationstest, zu erbringen oder er-
forderliche Dokumente bei Botschaften zu beschaffen. 

Diese Faktoren lassen Nachholeffekte im nächsten 
Jahr erwarten. Die Ergebnisse sind daher nur einge-
schränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. 

 
Ab 2021 ist ein deutlicher Anstieg der Einbürgerungen 

zu beobachten. 
Ursachen sind sowohl die nachträglichen Einbürgerun-

gen aus der Zeit der Corona-Pandemie als auch der Zu-
wachs an Einbürgerungen von Bürgern mit Staatsange-
hörigkeit Syrien. Hintergrund dieser Entwicklung ist, 
dass immer mehr der zwischen 2014 und 2016 einge-
reisten syrischen Schutzsuchenden mittlerweile die Vo-
raussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen. 
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Merkmale und Klassifikationen 

Rechtsgründe der Einbürgerung 
– § 8 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Einbürgerung 

von im Inland niedergelassenen Ausländern; 
– § 9 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Einbürgerung 

von Ausländern mit einem deutschen Ehe- oder Le-
benspartner; 

– § 10 Abs. 1 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): im In-
land wohnhafte Ausländer mit einem Mindestaufent-
halt von 8 Jahren in Deutschland; 

– § 10 Abs. 2 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Mit-
einbürgerung des Ehegatten und der minderjährigen 
Kinder aus dieser Ehe; 

– § 10 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz (§ 10 Abs. 1 
in V. mit Abs. 3 Satz 1 oder 2 StAG): Einbürgerung bei 
einem Mindestaufenthalt von 8 Jahren in Deutschland 
und bei Besuch eines Integrationskurses; Verkürzung 
der Frist auf 7 bzw. 6 Jahre möglich; 

– § 13 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Einbürge-
rung im Ausland lebender ehemaliger Deutscher und 
deren Nachkommen; 

– § 15 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): „Wiedergut-
machungseinbürgerungen“ 

– § 14 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Einbürgerun-
gen im Ausland lebender Ausländerinnen und Auslän-
der mit Bindungen an Deutschland; 

– § 40 b Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Über-
gangsregelung für in Deutschland geborene ausländi-
sche Kinder, die am 1. Januar 2000 das 10. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hatten und einen Antrag ge-
stellt haben; 

– § 40 c Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): Über-
gangsregelung für 16 bis 23-Jährige mit einem Min-
destaufenthalt von 8 Jahren und einem 6-jährigen 
Schulbesuch in Deutschland, sowie einer Antragsstel-
lung bis März 1999; 

– Art. 116 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG): Einbürge-
rung im Ausland lebender früherer deutscher Staats-
angehöriger, denen von 1933 bis 1945 die deutsche 
Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen entzogen wurde, sowie die Einbür-
gerung deren Nachkommen; 

– § 21 Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Aus-
länder im Bundesgebiet (HAuslG): Einbürgerung hei-
matloser Ausländer, die seit 7 Jahren in Deutschland 
leben; 

– Art. 2 des Gesetzes zur Verminderung der Staatenlo-
sigkeit: Einbürgerung in Deutschland geborener Staa-
tenloser, die seit 5 Jahren im Inland ihren rechtmäßi-
gen Aufenthalt haben und den Antrag vor Vollendung 
des 21. Lebensjahres stellen. 

Aufenthaltsdauer 
Bei der Feststellung der Aufenthaltsdauer durch die Ein-
bürgerungsbehörden wird vom Zeitpunkt der Erstein-
reise in das Bundesgebiet ausgegangen. Das Bundes-
gebiet schließt hier das vor der Vereinigung bestehende 
Gebiet der ehemaligen DDR ein. 
 
 

Anspruchseinbürgerung 
Ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung liegt bei den fol-
genden Rechtsgrundlagen vor: §9 StAG, § 10 Abs. 1, 3 
StAG, § 40 b,c StAG, Art. 116 Abs. 2 S.  1 GG, § 21 
HAuslG, Art. 2 des Gesetzes zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit. 

Ermessenseinbürgerung 
Einbürgerungen aufgrund von Ermessensentscheidun-
gen können bei folgenden Rechtsgrundlagen erfolgen: 
§ 10 Abs. 2 StAG, §§ 8, 13, 14 StAG. 

 

Systematiken 
– Gemeindeverzeichnis-Informationssystem (GV-ISys), 

Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder 

– Staats- und Gebietssystematik, Herausgeber: Statisti-
sches Bundesamt. 
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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 3 
• Berichtszeitraum: 
01. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres 
• Periodizität: 
Jährlich 
• Erhebungseinheiten: 
Im Laufe des Berichtsjahres im In- und Ausland vollzogene Einbürgerungen 
• Rechtsgrundlagen: 
§ 36 Staatsangehörigkeitsgesetz, Verordnung (EG) Nr. 862/2007 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 4 
• Erhebungsinhalte: 
Struktur der eingebürgerten Bevölkerung hinsichtlich demografischer Merkmale, Aufenthaltsdauer, 
bisheriger Staatsangehörigkeit, Rechtsgrundlage der Einbürgerung und Beibehalt der bisherigen 
Staatsangehörigkeit 
• Hauptnutzer/-innen: 
Politik, Medien, Verwaltung, Wissenschaft und Forschung 

3 Methodik Seite 4 
• Art der Datengewinnung: 
Die Einbürgerungsstatistik ist eine Sekundärstatistik basierend auf Meldungen der 
Einbürgerungsbehörden. 
• Erhebungsinstrumente und Berichtsweg: 
Einbürgerungen aus dem Inland melden die Einbürgerungsbehörden an die jeweiligen Statistischen 
Landesämter. Für die Aufbereitung der Bundesstatistik leiten die Statistischen Landesämter die Daten 
an das Statistische Bundesamt weiter. Einbürgerungen von Personen, die im Ausland leben, 
übermittelt das Bundesverwaltungsamt (BVA) direkt an das Statistische Bundesamt. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 5 
• Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: 
Die Qualität der Sekundärdaten für statistische Zwecke wird insgesamt als gut eingeschätzt. 
• Nicht-stichprobenbedingte Fehler: 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben werden zu einem großen Teil durch Prüf- und 
Korrekturverfahren gewährleistet. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 5 
• Die Ergebnisse stehen in der Regel bis Ende Mai des Folgejahres zur Verfügung. 

6 Vergleichbarkeit Seite 6 
• Zeitlich: 
Der zeitliche Vergleich ist hauptsächlich durch Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz 
eingeschränkt. 
• Räumlich: 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Daten bis auf Ebene der Länder. Die Statistischen Ämter 
der Länder veröffentlichen Daten bis auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Die regionale 
Zuordnung erfolgt anhand des Wohnortes. 

7 Kohärenz Seite 6 
• Statistikübergreifende Kohärenz: 
Zwischen der europäischen Berichterstattung zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und der 
nationalen Einbürgerungsstatistik bestehen definitorische Unterschiede. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 7 
• Datenbank Genesis Online 
• Fachserie 1 Reihe 2.1 

 Regionaldatenbank für Daten auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte 
• Zugang zu Einzeldaten über das Forschungsdatenzentrum Rheinland-Pfalz 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 7 
• Kontakt: auslaenderstatistiken@destatis.de 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1589361428255&code=12511
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html#sprg228898
https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=table&code=12511-91-01-4&bypass=true&levelindex=1&levelid=1616055311730#abreadcrumb
https://www.statistik.rlp.de/de/service/forschungsdatenzentrum/
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Gesamtzahl der im Laufe des Berichtsjahres durch deutsche Behörden im In- und Ausland vollzogenen Einbürgerungen 
von Ausländerinnen und Ausländern. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Die Einbürgerungsstatistik weist die Zahl der im Berichtsjahr abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren nach. Das 
Verfahren endet mit der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde. Daten zu gestellten Einbürgerungssanträgen liegen 
nicht vor. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht überwiegend Ergebnisse der Einbürgerungsstatistik auf Bundes- und 
Länderebene. Ergebnisse in tieferer regionaler Gliederung veröffentlichen die Statistischen Ämter der Länder. Ergebnisse 
auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte finden Sie in der Regionaldatenbank. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
01. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. 

1.5 Periodizität 
Die Veröffentlichung der Einbürgerungsstatistik durch das Statistische Bundesamt erfolgt jährlich. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Die Durchführung der Statistik, sowie die zu übermittelnden Merkmale regelt § 36 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
(StAG) in Verbindung mit § 15 Bundesstatikgesetz (BstatG). Danach sind die jeweiligen Einbürgerungsbehörden 
gegenüber den zuständigen statistischen Ämtern der Länder auskunftspflichtig. Erhoben werden die Angaben nach § 36 
Absatz 2 (Erhebungsmerkmale) und Absatz 3 (Hilfsmerkmale) StAG. Allgemeine Richtlinien für die Erstellung einer 
Bundesstatistik (z.B. die Geheimhaltung von Einzelangaben) regelt das BstatG. 

Datenlieferungen an das europäische Statistikamt Eurostat regelt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 
862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung 
und internationalen Schutz und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung von 

Statistiken über ausländische Arbeitnehmer. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) geheim gehalten. Nach § 16 Abs. 1 des 
BStatG besteht eine allgemeine Pflicht zur Geheimhaltung von Einzelangaben zum Schutz vor Offenlegung der 
persönlichen und sachlichen Verhältnisse der Betroffenen. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Seit dem Berichtsjahr 2018 werden die Anforderungen der statistischen Geheimhaltung in der Einbürgerungsstatistik 
durch das Verfahren der Fünferrundung umgesetzt. Durch die Rundung aller Tabellenzellen auf ein Vielfaches von 5 
werden alle primär geheimhaltungsbedürftigen Fallzahlen (0, 1, 2) zusammengefasst und gesperrt (primäre 
Geheimhaltung). Durch die konsequente Rundung aller ausgewiesenen Fallzahlen werden außerdem Rückschlüsse auf 
solche Ergebnisse aus dem Kontext vermieden (sekundäre Geheimhaltung). 

Aufgrund der Rundungen kann es zu Abweichungen zwischen den ausgewiesenen Randsummen und der Summe der 

einzelnen gerundeten Summanden kommen. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Alle eingehenden Daten werden einer Doppelfallprüfung unterzogen und auf fehlende oder nicht plausible Angaben 
geprüft. Festgestellte Unplausibilitäten werden durch die Statistischen Ämter der Länder in Rücksprache mit den 
Einbürgerungsbehörden geklärt. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Die Qualität der Einbürgerungstatistik als Sekundärstatistik hängt letztlich von der Qualität der Datenlieferungen der 
Einbürgerungsbehörden ab. Dabei profitiert die Genauigkeit der Einbürgerungsstatistik davon, dass es sich um eine 
Vollerhebung handelt, bei der es zu keinen stichprobenbedingten Schwankungen kommt. Die Angaben werden als 
zuverlässig eingeschätzt, da nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz Identität und Staatsangehörigkeit bei einem Antrag auf 
Einbürgerung geklärt sein müssen. Plausibilitäs- und Doppelfallprüfungen sichern zusätzlich die grundlegende Konsistenz 
der Daten. Unstimmigkeiten werden in Rücksprache mit den Auskunftspflichtigen bereinigt. Insgesamt wird die Qualität 
der Einbürgerungstatistik daher als gut bewertet. 

https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=table&code=12511-91-01-4&bypass=true&levelindex=1&levelid=1616055311730#abreadcrumb
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2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Nachgewiesen werden die im In- und Ausland durch deutsche Behörden im Laufe des Berichtsjahres vollzogenen 
Einbürgerungen nach bisheriger Staatsangehörigkeit, Rechtsgrundlage der Einbürgerung, Aufenthaltsdauer, Alter, 
Geschlecht, Familienstand und nach fortbestehender bzw. nicht fortbestehender bisheriger Staatsangehörigkeit. 

Mit den Ergebnissen der Einbürgerungsstatistik können Aussagen über den Umfang und die Struktur der im Laufe des 
Berichtsjahres im In- und Ausland eingebürgerten ausländischen Bevölkerung getroffen werden. Die 
Einbürgerungsstatistik bildet eine wichtige Informationsgrundlage zu Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts und der 
Integration ausländischer Personen und dient somit als Entscheidungshilfe für eine Weiterentwicklung der 
Einbürgerungspolitik. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Staats- und Gebietssystematik (www.destatis.de/staatssystematik) 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Durch Einbürgerung erhalten Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit. Ausländerinnen und 
Ausländer sind alle Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d.h. die deutsche 
Staatsangehörigkeit nicht besitzen. Dazu zählen auch die Staatenlosen und Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, zählen nicht zur 
ausländischen Bevölkerung und können somit nicht eingebürgert werden. Nach einer Einbürgerung, auch bei Fortbestand 
der bisherigen ausländischen Staatsangehörigkeit, ist eine Person kein/e Ausländerin bzw. Ausländer mehr. 

Einbürgerungsquote 

Die Einbürgerungsquote bezieht die Zahl der Einbürgerungen (ohne Einbürgerungen im Ausland) auf die Zahl der in 
Deutschland lebenden Ausländer/-innen nach den Daten der Bevölkerungsfortschreibung. Als Grundlage der Berechnung 
gilt die ausländische Bevölkerung zu Beginn des Berichtsjahres, da diese Zahl die Personen darstellt die potentiell im 
Berichtsjahr eingebürgert werden könnten. 

Ausgeschöpftes Einbürgerungspotential 

Die Einbürgerungsquote berücksichtigt nicht, dass nicht alle Ausländerinnen und Ausländer die Voraussetzungen für eine 
Einbürgerung, z.B. in Hinblick auf die Aufenthaltsdauer, erfüllen. 

Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotential bezieht die Zahl der Einbürgerungen (ohne Einbürgerungen im Ausland) auf 
die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer/-innen, die sich seit mindestens 10 Jahren in Deutschland aufhalten. Für 
die Ermittlung der Zahl der Ausländerinnen und Ausländer mit mindestens 10 Jahren Aufenthaltsdauer wird das 
Ausländerzentralregister (AZR) am 31.12.des Vorjahres herangezogen. Falls sich mehr Ausländerinnen und Ausländer 
einbürgern lassen als mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 10 Jahren in Deutschland leben, kann das 
ausgeschöpfte Einbürgerungspotential auch einen Wert größer als eins annehmen. 

2.2 Nutzerbedarf 
Zu den Hauptnutzern der Einbürgerungsstatistik zählen die Bundesministerien und Bundesbehörden, insbesondere das 
Bundesministerium des Innern, Landesministerien und -behörden sowie internationale Organisationen. Daneben zählen 
auch Wirtschaftsverbände, Wissenschaft, Medien und Presse sowie Privatpersonen zu den Nutzerinnen und Nutzern der 
Ergebnisse der Einbürgerungsstatistik. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung: Die von Seiten der 
Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf nationaler Ebene mittels 
Gesetzesänderungen umsetzen. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die 
kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach 
§ 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät. Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden dabei 
in den vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss Bevölkerungsstatistik eingebracht. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Daten für Inlandseinbürgerungen werden von den Einbürgerungsbehörden über die Statistischen Ämter der Länder an 
das Statistische Bundesamt übermittelt. Daten zu Einbürgerungen aus dem Ausland erhält das Statistische Bundesamt 
durch das Bundesverwaltungsamt. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Eine Lieferung der von den Einbürgerungsbehörden erhobenen Daten muss mindestens einmal jährlich an das zuständige 
Statistische Landesamt erfolgen; jedoch spätestens bis zum 1. März eines laufenden Jahres für das jeweils 
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vorangegangene Jahr. Die Datenlieferung der Einbürgerungsbehörden erfolgt elektronisch an die Statistischen Ämter der 
Länder. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
In den Statistischen Ämtern der Länder werden die gelieferten Daten gesammelt, auf fehlende Werte, Plausibilität und 
Doppelfälle geprüft und korrigiert. Die aufbereiteten Daten werden an das Statistische Bundesamt weitergeleitet. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
nicht relevant 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Im Rahmen der Einbürgerungsstatistik werden keine Personen befragt. Die Informationen zur Erstellung der Statistik 
werden aus Verwaltungsdaten gewonnen. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Genauigkeit der Einbürgerungsstatistik hängt von der Qualität (Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität) der 
Datenlieferungen der Einbürgerungsbehörden und des Bundesverwaltungsamtes ab. Nach Datenübermittlung führen die 
Statistischen Ämter der Länder und das Statistische Bundesamt eine Überprüfung auf Plausibilität der Daten durch und 
beseitigen Ungereimtheiten durch Rückfragen bei den übermittelnden Stellen. Auf diese Weise kann eine größtmögliche 
Genauigkeit der Ergebnisse hergestellt werden. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Bei der Einbürgerungsstatistik handelt es sich um eine Vollerhebung. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Bei Einbürgerungen von Staatsbürgern der Türkei kam es vermehrt dazu, dass vorübergehende Hinnahmen der 
Mehrstaatigkeit als Einbürgerungen mit dauerhaft fortbestehender bisheriger Staatsangehörigkeit an die Statistik 
gemeldet wurden. Daher ist davon auszugehen, dass die Zahl der Einbürgerungen unter fortbestehender bisheriger 
Staatsangehörigkeit in der Vergangenheit zu hoch ausgewiesen wurde. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
In der Einbürgerungsstatistik wurden bisher nur methodenbedingte Revisionen durchgeführt: 

Im Jahr 2020 erfolgte eine methodische Anpassung der Berechnung des durchschnittlichen Alters und der 
durchscnittlichen Aufenthlatsdauer. Bei den Durchschnittsberechnungen werden seitdem das Alter bzw. die 
Aufenthaltsdauer zum Zeitpunkt der Einbürgerung zugrundegelegt. Diese Änderung wurde auch für zurückliegene Jahre 
umgesetzt. Daher kann es zu geringfügigen Abweichungen gegenüber älteren Veröffentlichungen kommen. 

Mit der Veröffentlichung der Einbürgerungsstatistik für das Berichtsjahr 2018 wurde eine methodische Änderung bei der 
Berechnung der Einbürgerungsquote umgesetzt. Seitdem bezieht die Einbürgerungsquote die Zahl der Einbürgerungen im 
Laufe eines Jahres auf die Zahl der Ausländischen Bevölkerung zum 31. Dezember des Vorjahres. Daher kann es zu 
Abweichungen gegenüber älteren Veröffentlichungen kommen. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
nicht relevant 

4.4.3 Revisionsanalysen 
nicht relevant 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Daten über die im Laufe des Berichtsjahres vollzogenen Einbürgerungen auf Bundesebene werden jährlich in der Regel 
bis Ende Mai des Folgejahres vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die Einbürgerungsstatistik für das Berichtsjahr 2021 wurde am 10. Juni 2022 veröffentlicht. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zu Einbürgerungen auf Bundes- (NUTS 0) und Landesebene (NUTS 1) 
sowie Einbürgerungen von Personen, die im Ausland leben. Tiefere regionale Gliederungen auf den Ebenen der 
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Regierungsbezirke (NUTS 2) und der Kreisebene (NUTS 3) veröffentlichen die Statistischen Ämter der Länder in der 
Regionaldatenbank. 

Der internationale Vergleich mit anderen Staaten ist möglich; allerdings sind bei der Interpretation die jeweiligen 
rechtlichen Rahmenbedingungen insgesamt zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Staatsangehörigkeitsregelegungen 
für im Inland geborene Kinder ausländischer Eltern. 

National liegen vergleichbare Ergebnisse für die Länder und kleinere räumliche Einheiten vor. Die regionale Zuordnung 
erfolgt anhand des Wohnortes der eingebürgerten Person. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Eckzahlen zur Zahl vorgenommener Einbürgerungen liegen dem Statistischen Bundesamt seit 1981 für das frühere 
Bundesgebiet und seit 1990 für Gesamtdeutschland vor. Detailliertere Untergliederungen sind ab dem Jahr 2000 möglich. 

Die Einbürgerungsstatistik erhebt die Zahl der im Berichtsjahr abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren. Das Verfahren 
endet mit der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde. Je nach Bearbeitungsdauer kann die Zahl der gestellten 
Einbürgerungsanträge also von der Zahl der Einbürgerungen abweichen. Generell kann die Verfahrensdauer zwischen 
Antragsstellung und Aushändigung der Einbürgerungsurkunde variieren. Beispielsweise können Verfahren bei 
Auslandseinbürgerungen länger dauern, wenn es bei der Terminvergabe für die Aushändigung zu längeren Wartezeiten in 
den deutschen Auslandsvertretungen kommt. 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 

Das am 01. Januar 2000 in Kraft getretene Gesetz zur Regelung des Staatsangehörigkeitsrechts enthält im § 36 
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) die Rechtsgrundlage für die jährliche Erhebung einer Bundesstatistik über die 
Einbürgerung. Diese bezieht sich auf ausländische Personen, welche die deutsche Staatsangehörigkeit durch 
Einbürgerung erworben haben. Die zuvor veröffentlichen Zahlen sind Ergebnis einer koordinierten Länderstatistik, die 
aufgrund fehlender bundeseinheitlicher Gesetzesregelung keinen unmittelbaren Anschluss an die heutigen Zahlen 
zulassen. 

Eine wesentliche Einschränkung der zeitlichen Vergleichbarkeit im Zusammenhang mit der zum 01. Januar 2000 in Kraft 
getretenen Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes (Bundesgesetzblatt Jahrgang 1999 Nummer 38 Seite 1618) entsteht 
durch Änderungen bei der rechtlichen Behandlung von (Spät-)Aussiedlern. Zwischen 1993 und 1999 erhielten (Spät-) 
Aussiedler die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung. Seit 1. August 1999 wird ihnen mit der nach 
Bundesvertriebenengesetz bescheinigter Spätaussiedlereigenschaft bei der Einreise in die Bundesrepublik automatisch 
und ohne Einbürgerungsverfahren die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. 

Berichtsjahr 2020 

Pandemiebedingt kam es im Jahr 2020 teilweise zu verlängerten Wartezeiten und Verfahrensdauern. Im Rahmen der 
Kontaktreduzierung wurden weniger Termine vergeben. In einigen Fällen mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Einbürgerungsbehörden in anderen Behörden aushelfen, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. Darüber 
hinaus war es für Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber im Jahr des Ausbruchs der Corona-Pandemie schwieriger 
benötigte Nachweise, wie zum Beispiel. Sprach- und Integrationstests, zu erbringen oder erforderliche Dokumente bei 
Botschaften zu beschaffen. 

Berichtsjahr 2021 

Im Berichtsjahr 2021 ist ein deutlicher Anstieg der Einbürgerungen zu beobachten (+ 20 %). Dieser Zuwachs ist gut zur 
Hälfte auf die hohe Zahl an Einbürgerungen von Syrerinnen und Syrern zurückzuführen. Im Jahr 2021 wurden 19 100 
syrische Staatsangehörige eingebürgert, das waren 12 400 mehr oder fast dreimal so viele wie noch im Jahr 2020. 
Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass immer mehr der zwischen 2014 und 2016 eingereisten syrischen 

Schutzsuchenden mittlerweile die Voraussetzungen für eine Einbürgeurng erfüllen. 

Von Nachholeffekten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen aus dem Jahr 2020 berichten nur vereinzelte 
Bundesländer. Teilweise bestehen weiterhin lange Bearbeitungszeiten aufgrund von Personalengpässen in den 
Einbürgerungsbehörden. 

Deutlich Nachholeffekte fallen hingegen bei Einbürgerungen im Ausland auf. Diese sind gegenüber dem Vorjahr von 2 600 
auf 7 900 gestiegen. Diese Entwicklung spiegelt in erster Linie ein Aufholen bei der Aushändigung von 
Einbürgerungsurkunden aus den Vorjahren durch die deutschen Auslandsvertretungen wider. Im Vergleich zum vorherigen 
Jahr konnten außerdem mehr rückständige Einbürgerungsverfahren abgeschlossen werden. 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Unterscheidung zwischen Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen: 

Zwischen der europäischen Berichterstattung zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und der nationalen 

Einbürgerungsstatistik bestehen definitorische Unterschiede. Die nach EU-Recht übermittelten Daten weisen den Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit durch im Inland lebende Personen nach (ohne Erwerb durch Geburt). Hierzu zählen 

https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=table&code=12511-91-01-4&bypass=true&levelindex=1&levelid=1616055311730#abreadcrumb
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neben Einbürgerungen auch der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Adoption oder als Spätaussiedler. 
Zahlen der nationalen Einbürgerungsstatistik beziehen sich ausschließlich auf Einbürgerungen, enthalten aber auch 
Einbürgerungen von Personen, die im Ausland leben. 

Abgrenzung zur Zahl der Eingebürgerten aus dem Mikrozensus: 

Die Daten des Mikrozensus bilden die im jeweiligen Erhebungsjahr in Deutschland lebenden eingebürgerten Personen ab 
(Bestandsgrößte). Die Einbürgerungsstatistik hingegen ist eine Vollerhebung aller im Laufe des Berichtsjahres im In- und 
Ausland vollzogenen Einbürgerungen von Ausländerinnen und Ausländern (Flussgröße). Die Summe aller Eingebürgerten 
nach Einbürgerungsstatistik über die Zeit lässt sich nicht direkt mit der im Mikrozensus ermittelten Bestandsgröße 
vergleichen, da hier z.B. Fortzüge und Sterbefälle von Eingebürgerten nicht berücksichtigt werden. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
nicht relevant 

7.3 Input für andere Statistiken 
nicht relevant 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt in der Regel mit einer Pressemitteilung. Pressemitteilungen der 
Einbürgerungsstatistik finden Sie auf unserer Homepage. 

Veröffentlichungen 

Detaillierte Bundesergebnisse der Einbürgerungsstatistik stehen über die Datenbank Fachserie 1 Reihe 2.1publiziert. Über 
die Bundesergebnisse hinaus sind auch vielfältige Ergebnisse für die Bundesländer verfügbar, die regelmäßig von den 
Statistischen Ämter der Länder veröffentlicht werden. 

Online-Datenbank 

Die online Datenbank Genesis stellt die detailliertesten Angaben zu Einbürgerungen bereit. Daten auf der Ebene der 

Landkreise und kreisfreien Städte finden Sie in der Regionaldatenbank. 

Zugang zu Mikrodaten 

Zugang zu Mikrodaten zu Forschungszwecken kann über das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz angefragt werden. 

Sonstige Verbreitungswege 

nicht relevant 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Weitere methodische Hintergründe finden sich im Vorwort zur Fachserie 1 Reihe 2.1 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

nicht relevant 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

nicht relevant 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

siehe Abschnitt 8.1 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Statistisches Bundesamt 

Referat F 24 "Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken" 

Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden 

Telefon: +49 (0) 611 / 75 - 4865 

E-Mail: auslaenderstatistiken@destatis.de 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html#sprg229290
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&level%3EGenesis%3C/a%3E%3Cspan%25A%3E-Online%3C/span%3E%3Cspan%20style='color:black'%3E%20zur%20Verf%FCgung%20und%25Awerden%20j%E4hrlich%20in%20der%20%3C/span%3E%3Ca%25Ahref=
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&level%20title=
https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=table&code=12511-91-01-4&bypass=true&levelindex=1&levelid=1616055311730#abreadcrumb
https://www.statistik.rlp.de/de/service/forschungsdatenzentrum/
https://www.statistik.rlp.de/de/service/forschungsdatenzentrum/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html#sprg228898
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Datensatzbeschreibung 
       

 
DSB-EBS004-ab-BJ2018 
 

.BASE-Bereich: Einbuergerung   

.BASE-Projekt: -  

.BASE-Programm: - 
 
Verantwortlich:  - Stand:  15.09.2021 
Ansprechpartner: Weitz Datum:  15.09.2021 
    

 

Einbürgerungsstatistik 
 
Statistikidentifikator: BI 
EVAS-Nummer: 12511 
Berichtszeit: ab 2018 
 
 
Satzformat:  fest 
Satzlänge:  108 
 
 
Datensatz-Nr. / -Name: EB202012 
- laut Ersteller: - 
 
 
Materialbezeichnung(en): Sortierung (Ordnungsfelder): Archivierungsdauer  

(in Jahren): 
 

EBS004 (ab BJ 2018) 
EBSE05 (ab BJ 2018) 

 
 

 
 

 
 
Beschreibung:  
Die DSB EBS004-ab-BJ2018 ist ab dem BJ 2018 gültig. Sie beschreibt die Materialien EBS004 
(Summensatzmaterial an DESTATIS), sowie das Material EBSE05 (Einzeldaten Landesämter). 
 
 
Kommentar:   
EBS004 und EBSE05 enthalten zusätzlich ab dem BJ 2018 die Variablen EBP-GESCHLECHT 
(Originalwert des Geschlechts) und den Record Key (Geheimhaltung).  
"Das Material EBSE05 wurde in diesem Zusammenhang für die Archivierung der Einzeldaten im 
Landesarchiv neu angelegt. 
 
Ab BJ2021 wurde der Schlüssel 23 (nach § 15 StAG) aufgrund der Änderung des StAG zum 20. 
August 2021 bei EF12 aufgenommen. 

 



Datensatzbeschreibung  
.BASE-DSB-Name:  ASP-Name: ASP-EBS004-AB-BJ2018 
    DSB-EBS004-ab-BJ2018 Präfix: - 
Datensatz-Nr./-Name:   
    EB202012   

CSV-
Nr. Feldbezeichnung 

Satzstellen 
Feldformat 

intern*) 
 

Inhalt / Bemerkungen 
   von    -    bis Anzahl 

 

Stand: 15.09.2021  Datum: 15.09.2021  Seite 2 von 4 
 

 EF1 1 - 8 8 STR Behördennummer  
 1 EF1U1 1 - 2 2 ALN Länderschlüssel (00=BVA,01,02,03...)  
 2 EF1U2 3   1 ALN Regierungsbezirk  
 3 EF1U3 4 - 5 2 ALN Kreis  
 4 EF1U4 6 - 8 3 ALN Gemeinde  

 EF2 9 - 18 10 STR Registriernummer der eingebürgerten Person  
 5 EF2U1 9 - 12 4 ALN Berichtsjahr (JJJJ)  
 6 EF2U2 13 - 18 6 ALN Laufende Nummer im Berichtsjahr  
 7 EF3 19 - 22 4 ALN Geburtsjahr (JJJJ)  
 8 EF4 23   1 ALN Geschlecht (1 = männlich, 2 = weiblich)  

       Divers wird zu 50:50 auf männlich und weiblich umgesetzt  
 9 EF5 24   1 ALN Familienstand  

       1 = ledig  
       2 = verheiratet  
       3 = verwitwet  
       4 = geschieden  
       5 = in Lebenspartnerschaft  
       6 = Lebenspartner/-in verstorben  
       7 = Lebenspartnerschaft aufgehoben  
 EF6 25 - 32 8 STR Wohnort (00=BVA,01,02,03...)  

 10 EF6U1 25 - 26 2 ALN    Land  
 11 EF6U2 27   1 ALN    Regierungsbezirk  
 12 EF6U3 28 - 29 2 ALN    Kreis  
 13 EF6U4 30 - 32 3 ALN    Gemeinde  
 14 EF7 33 - 34 2 NOV02K00 Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet (in Jahren)  
 15 EF8 35 - 37 3 ALN bisherige 1. Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeits-  

       schlüssel nach Staats- und Gebietsssystematik)  
 16 EF9 38 - 40 3 ALN bisherige 2. Staatsangehörigkeit oder leer (Staatsange-  

       hörigkeitsschlüssel nach Staats- und Gebietssystematik)  
 17 EF10 41 - 43 3 ALN fortbestehende 1. ausl. Staatsangehörigkeit (Staatsange-  

       hörigkeitsschlüssel nach Staats- und Gebietssystematik)  
 18 EF11 44 - 46 3 ALN fortbestehende 2. ausl. Staatsangehörigkeit oder leer   

       (Staatsangehörigkeitsschlüssel nach Staats- und Gebiets-  
       systematik)  

 19 EF12 47 - 48 2 ALN Rechtsgrundlagen der Einbürgerung  
       01 - nach § 10 Abs.1 StAG  
       02 - nach § 10 Abs.2 StAG  
       03 - nach § 8 StAG  
       05 - nach § 9 StAG  
       06 - nach § 40b StAG  
       10 - nach § 13 StAG (BVA)  
       11 - nach § 14 StAG (BVA)  
       13 - nach Art. 116 Abs. 2 S.1 GG (BVA)  
       16 - nach § 21 HAG  
       17 - nach Art.2 d. Gesetzes z.Verm. d. Staatenlosigkeit  
       18 - nach § 40c  
       21 - nach § 10 Abs.3 Satz 1 i.V.m. Absatz 1 StAG  
       22 - nach § 10 Abs.3 Satz 2 i.V.m. Absatz 1 StAG  
       23 - nach § 15 StAG  

 20 EF13 49 - 51 3 NOV03K00 Alter (in Jahren)  
 21 EF14 52   1 ALN Art der Einbürgerung  

       1 = Anspruchseinbürgerung  
       2 = Ermessenseinbürgerung  

 22 EF15 53 - 55 3 NOV03K00 Alter bei Einreise  
 23 EF16 56 - 61 6 ALN ID-Nummer (freiwillige Angabe)  
 24 EF17 62   1 ALN Markierungsfeld für Kann-Fehlersätze  
 25 EF18 63 - 70 8 ALN Eingabedatum (ttmmjjjj)  
 26 EF19 71 - 78 8 ALN Korrekturdatum (ttmmjjjj)  
 27 EF20 79   1 ALN Fehlerkennzeichen (R,K,M)  
 28 EF21 80   1 ALN leer  
 29 EF22 81   1 ALN EU   1 oder leer         
 30 EF23 82   1 ALN EFTA 1 oder leer  
 31 EF24 83   1 ALN OECD 1 oder leer  
 32 EF25 84   1 ALN GUS  1 oder leer  

*)  Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4   
 



Datensatzbeschreibung  
.BASE-DSB-Name:  ASP-Name: ASP-EBS004-AB-BJ2018 
    DSB-EBS004-ab-BJ2018 Präfix: - 
Datensatz-Nr./-Name:   
    EB202012   

CSV-
Nr. Feldbezeichnung 

Satzstellen 
Feldformat 

intern*) 
 

Inhalt / Bemerkungen 
   von    -    bis Anzahl 

 

Stand: 15.09.2021  Datum: 15.09.2021  Seite 3 von 4 
 

 33 EF26 85 - 90 6 NOV06K00 Anzahl  
 34 EF27 91   1 ALN Originalwert aus PL-AU-Export EBP-GESCHLECHT  

       1 = männlich  
       2 = weiblich  
       3 = divers  

 35 EF28 92 - 108 17 ALN RecordKey (Geheimhaltung)   
       X,XXXXXXXXXXXXXXX   
       (1 Vorkommastelle mit 15 Nachkommastellen)  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*)  Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4   
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Bedeutung der Feldformate 
 
 
STR = strukturiertes Feld 
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl) 
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl) 
 
EBCDIC-Feldtypen 
 
ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt 
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen 
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen 
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung 
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit 
 
ASCII-Feldtypen 
 
ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt 
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich 
 
 
 
 
 



Das Amt für Statistik  
Berlin-Brandenburg 
 
 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
ist für beide Länder die zentrale Dienst-
leistungseinrichtung auf dem Gebiet der 
amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Ser-
viceleistungen im Bereich Information und 
Analyse für die breite Öffentlichkeit, für  
alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für 
Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Kerngeschäft 
des Amtes ist die Durchführung der ge-
setzlich angeordneten amtlichen Statisti-
ken für Berlin und Brandenburg. Das Amt 
erhebt die Daten, bereitet sie auf, inter-
pretiert und analysiert sie und veröffent-
licht die Ergebnisse. Die Grundversor-
gung aller Nutzerinnen und Nutzer mit 
statistischen Informationen erfolgt unent-
geltlich, im Wesentlichen über das Inter-
net und den Informationsservice. Dane-
ben werden nachfrage- und zielgruppen-
orientierte Standardauswertungen zu 
Festpreisen angeboten. Kundenspezi-
fische Aufbereitung/Beratung zu kosten-
deckenden Preisen ergänzt das Spektrum 
der Informationsbereitstellung. 
 
 

Amtliche Statistik im Verbund 
Die Statistiken werden bundesweit nach 
einheitlichen Konzepten, Methoden und 
Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die Statis-
tischen Ämter der Länder sind dabei 
grundsätzlich für die Durchführung der 
Erhebungen, für die Aufbereitung und 
Veröffentlichung der Länderergebnisse 
zuständig. Durch diese Kooperation in ei-
nem „Statistikverbund“ entstehen für alle 
Länder vergleichbare und zu einem Bun-
desergebnis zusammenführbare Erhe-
bungsresultate. 
 

Produkte  
und Dienstleistungen 
 
 
Informationsservice 

info@statistik-bbb.de 
Tel. 0331 8173 -1777 
Fax 0331 817330 -4091 
Mo–Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr 
Statistische Informationen für  
jedermann sowie maßgeschneiderte  
Aufbereitung von Daten über Berlin und 
Brandenburg, Auskunft, Beratung,  
Pressedienst. 

 

Standort Potsdam 
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam 

 
 

Standort Berlin 
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 

 
Internet-Angebot 

www.statistik-berlin-brandenburg.de  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen,  
Fachbeiträgen, Statistischen Berichten zum 
kostenlosen Herunterladen, regionalstatisti-
schen Informationen, Wahlstatistiken und  
-analysen sowie einem Überblick über das 
gesamte Leistungsspektrum des Amtes. 

 
Statistische Berichte 

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in 
Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und 
Grafiken zur Veranschaulichung von Entwick-
lungen und Strukturen. 

 
Statistische Bibliothek 

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 
bibliothek@statistik-bbb.de 
Tel. 0331 8173 -3540 

Datenangebot  
aus dem Sachgebiet 
 
 
Informationen zu dieser Veröffentlichung 

Referat 41 
Tel. 0331 8173 - 3855/3878 
Fax 0331 817330 - 4023 
bevoelkerung@statistik-bbb.de 

 
Weitere Veröffentlichungen zum Thema 

Statistische Berichte: 
• Bevölkerungsentwicklung und Bevölke-

rungsstand 
A I 7, A II 3, A III 3 – monatlich 

• Bevölkerung 
A I 3 – jährlich 

• Bevölkerungsentwicklung und Flächen der 
kreisfreien Städte, Landkreise und Ge-
meinden im Land Brandenburg 
A I 4, A V 2 – jährlich 

• Bevölkerungsvorausberechnung für das 
Land Brandenburg 
A I 8 – unregelmäßig 

• Eheschließungen, Geborene, Gestorbene  
A II 1 – jährlich 

• Einbürgerungen 
A I 9 - jährlich 

• Wanderungen 
A III 2 – jährlich 
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